
Erläuterun sbericht

zur 9. F-Planänderung der Gemeinde Timmendorfer Strand.

Der Ftächennutzungsplan der Gemeinde Timmendorfer Strand wurde

mit Erlaß des Innenministers vom 14. April 1967, Az. : IX 31a -

312/2 - o3. io genehmigt.

Die vorliegende 9. Änderung mit den Punkten 9. 1, 9. 2 und 9.3

wird erforderlich, um anstehende Bebauungsplanänderungen aus

dem Flächennutzungsplan im Sinne § 8 Abs. 2 BBau G entwickeln

zu können.

9. 1 Veranlaßt wird die Änderung durch ein Urteil in einer

Verwaltungrechtssache. Die im Planungsgebiet bisher

getroffene Darstellung einer Fläche für die Landwirdschaft

entspricht nach heutigem ortsplanen'schen Gesichtspunkten

nicht den Anforderungen einer zeitgemäßen Bauleitplanung.

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewähr-

leisten, ist daher vorgesehen, die Fläche für die Land-

Wirtschaft in eine Wohnbaufläche umzuwandeln. In dem

Plangebiet soll eine der vorhandenen Baustruktur angepaßte

Uohnbebauung erstellt werden. Die Darstellung der sud-

lich anschließenden Grünfläche - Golfplatz - entspricht

der jetzigen Nutzung.

9. 2 Die im Planungsgebiet bisher dargestellte Wohnbaufläche

wird in ein Mischgebiet abgeändert, um den seewärts angren'

zenden Betrieben im Mischgebiet Erweiterungsmöglichkeiten



planen'sch zu eröffnen.

9. 3 Die bislang dargestellte Sonderbaufläche - Kurgebiet -

wird wegen der bereits erreichten baulichen Konzentra-

tion in Grünfläche - Parkanlage - geändert.

Ver- und Entsorgung.

Für die gesamten dargestellten Bauflächen ist die Wasserver-

und Entsorgung durch das vorhandene Netz gewährleistet.

Die Abwässer werden der zentralen Kläranlage zugeführt.

Das Oberflächenwasser wird über vorhandene Regenwasserleitungen

abgelei tet.

Die für die Versorgung der Baugebiete mit elektrischer Energie

notwendigen Versorgungsftächen zur Errichtung von Transformatoren-

Stationen und sonstigen VersorgungsfTächen werden nach Feststehen

des Leistungsbedarfs durch die Schleswag ermittelt und sind dement-

sprechend zur Verfügung zu stellen.

Die staubfreie Müllabfuhr wird durch den Zweckverband Ostholstein

wahrgenommen. In der Müllverbrennungsanlage Neustadt wird der Mull

beseitigt.

Das Gebiet der 9. F-P1anänderung Ziffer 9. 2 liegt nach der Karte

des Landesamtes für Wasserhaushalt und Küsten Schleswig-Holstein im

vorgesehenen Wasserschutzgebiet, und zwar in der vorläufigen weiteren

und engeren Schutzzone der Brunnen der öffentlichen Tnnkwasser-

Versorgung der Gemeinde Timmendorfer Strand.
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Bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ist die Lager-

behälterordnung vom 15. o9. 197o ( GVOBL. Schl. Hol st. 2o9 ) zu

beachten.

Timmendorfer Strand, den .OA. Q&:^.?.6

- Der Bürgermeister -
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